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l. Allgemeines

1. Allgemeine Ziele und Zwecke

Allgemeines Ziel des Bebauungsplans ,,Am Hagenberg“ sind Wohngrundstiicke fiir ein bis
zwei Einfamilienhduser am Nordostrand des Ortsteils Wehre der Gemeinde Schladen.

Allgemeiner Zweck des Bebauungsplans ist die Deckung des Bedarfs an Wohngrundstucken
fur die Eigenentwicklung des Ortsteils Wehre (8 1 Abs. 6 Nr. 2 und 3 BauGB).

Der Bebauungsplan ist notwendig, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir den Bau
der Wohnhduser zu schaffen.

2. Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereichs

Der rdaumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans (= Plangebiet) muss so abgegrenzt
werden, dass die Ziele und Zwecke des Bebauungsplans erreicht werden. Fur die Abgrenzung
gilt auerdem der Grundsatz, dass von einem Bebauungsplan die Bewadltigung der ihm anzu-
rechnenden Konflikte verlangt werden muss. Nach diesen Kriterien wurde das Plangebiet ab-
gegrenzt:

In das Plangebiet wird zundchst die Flache einbezogen, auf der die geplante Wohnbebauung
errichtet werden soll. Das sind die Flursticke 14 und 15.

A= 4 BN -
Luftbild der Ortslage von Wehre (Stand: Mai 2006)
Quelle: Digitales Orthophoto der Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen

Aullerdem werden die mit Wohnh&usern bebauten Grundstiicke in diesem Bereich in das
Plangebiet einbezogen. Dabei handelt es sich um die sudlich angrenzenden Flurstiicke 16/5
und 16/6 sowie das Flurstiicke 10 und der als Grundstiickszufahrt genutzte Teil des Flurstiicks
11 auf der Ostseite der Strale ,,Am Hagenberg“. Damit kann die zul&ssige Nutzung in diesem
Bereich einheitlich geregelt werden.
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Bei der vorhandenen und geplanten Wohnbebauung handelt es sich um eine schutzbedurftige
Nutzung.

Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet gibt es im Norden, Osten und Siden landwirt-
schaftlich genutzte Flachen. Im Westen gibt es einen Teich. Durch diese Nutzungen entstehen
fiir die vorhandene und geplante Wohnbebauung keine unzumutbaren Beldstigungen.

Weiter ostlich liegt am Hagenbergsweg der Sportplatz von Wehre. Aufgrund des Abstandes
zum Plangebiet sind keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch die Sportplatznutzung zu
erwarten.

Nordwestlich des Plangebiets gibt es im Bereich der Einmindung der StraRe ,,Am Hagen-
berg“ in die K85 einen landwirtschaftlichen Betrieb. Auch hier sind keine unzumutbaren
Beléstigungen zu erwarten. Stark emittierende Tierhaltung gibt es auf der Hofstelle nicht.

Damit wird der Grundsatz der Konfliktbewaltigung von diesem Bebauungsplan einge-
halten.

3. Anpassung an die Ziele der Raumordnung (8 1 Abs. 4 BauGB)

Ziele der Raumordnung, die durch den geplanten Bau von ein bis zwei Wohnh&usern beein-
trachtigt werden konnten, sind der Gemeinde nicht bekannt.

4. Interkommunales Abstimmungsgebot (8 2 Abs. 2 BauGB)

Nach §2 Abs. 2 BauGB sind die Bauleitplane benachbarter Gemeinden aufeinander abzu-
stimmen. Dieses Abstimmungsgebot ist verletzt, wenn von einem Bebauungsplan ,,unmittel-
bare Auswirkungen gewichtiger Art* auf eine Nachbargemeinde ausgehen. Beim Bebauungs-
plan ,,Am Hagenberg" ist das offensichtlich nicht der Fall. Der rdumliche Geltungsbereich des
Bebauungsplans liegt aulRerdem von den Nachbargemeinden so weit entfernt, dass sich keine
unmittelbaren Auswirkungen ergeben.

5. Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan (8 8 Abs. 2 BauGB)

Grundsétzlich gilt: Bebauungsplane sind aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln (§ 8
Abs. 2 Satz 1 BauGB).

Die Samtgemeinde Schladen stellt derzeit zur Vorbereitung der Neubekanntmachung die
25. Anderung des Flachennutzungsplans auf. Im Rahmen dieses Verfahrens werden die Dar-
stellungen des Flachennutzungsplans so gedndert, dass die Festsetzungen des Bebauungsplans
aus dem Flachennutzungsplan entwickelt werden (vgl. den Planausschnitt auf der folgenden
Seite).

. Rahmenbedingungen fir den Bebauungsplan

1. GroRe des Geltungsbereichs, Eigentumsstruktur

Der rédumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans (= Plangebiet) hat eine Gréfke von
rd. 5.900 m2.

Die Gemeinde ist Eigentimerin der StraBenparzelle ,,Am Hagenberg®. Die ubrigen Flurstlicke
im Plangebiet sind Privateigentum.
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Ausschnitt aus dem geplanten Entwurf der 25. Anderung des Flachennutzungsplans der
Samtgemeinde Schladen

2. Topographie

Das Gelénde im Plangebiet hat geringes Gefélle in westlicher Richt zu den Hillenteichen hin.
Die hochste Stelle liegt am Ostrand des Plangebiets mit rd. 145 m NN, die tiefste am Ostrand
mit rd. 140 m GNN.

Die Flachen im Plangebiet gehtren zum Entwdsserungsgebiet des Ahlerbachs, der stidlich des
Plangebiets in 6stlicher Richtung flieft.
3. Baulich genutzte Flachen, Freiflachen, Zustand von Natur und Landschaft

Im Plangebiet gibt es, wie bereits oben erwéhnt, drei Wohnhduser auf den Flurstiicken 16/6,
16/5 und 10. Die Freiflachen der Wohngrundstiicke werden als Hausgarten genutzt. Auf dem
sudlichen Teil des Flurstiicks 10 gibt es umfangreichen Gehdlzbestand.

Das Ubrige Plangebiet besteht aus Freiflachen, die bislang als Kleingérten genutzt wurden.
Der im Luftbild von 2006 vorhandene Gehdlzbestand auf den Flurstiicken 14 und 15 wurde
vor einiger Zeit entfernt. Es gibt nur noch zwei Birken im Gstlichen Teil des Flurstlicks 15.

Der Zustand von Natur und Landschaft wird im Einzelnen unten in Abschnitt V. behandelt.
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lll. Begrindung der Festsetzungen

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans soll eine Nutzung seines rdumlichen Geltungs-
bereichs erreicht werden, die die Zielvorstellungen verwirklicht, die oben in Abschnitt 1.1
dargelegt wurden. Im Folgenden wird begrindet, dass die Festsetzungen geeignet sind, die
angestrebte Nutzung zu erreichen.

1. Artder baulichen Nutzung

Die bereits bestehenden Wohngrundstiicke und die beiden Flurstiicke, auf denen ein
Einfamilienhaus geplant ist, werden als ,,Allgemeines Wohngebiet* festgesetzt.

Neben Wohnhdausern sollen auch dem Gebiet dienende Versorgungseinrichtungen und nicht
storende Handwerksbetriebe allgemein zuldssig sein. Eine scharfe Funktionstrennung von
Wohnen und Arbeiten, wie sie mit der Festsetzung eines ,,Reinen Wohngebiets*“ (WR) ver-
bunden wére, ist flir eine Ortschaft im l&ndlichen Raum wie Wehre untypisch. Sie entspricht
nicht den Zielen der Gemeinde.

2. Mal der baulichen Nutzung, Bauweise und tberbaubare Grundsticksflache

Das Mal der baulichen Nutzung wird so festgesetzt, dass auf den Flachen, auf den die
Erweiterung der Wohnbebauung erfolgen soll, maximal zwei Einfamilienhduser mit einem
Vollgeschoss zulassig sind. Deshalb wird eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,2 festgesetzt.
Aulerdem wird entsprechend der vorhandenen Bebauung ein VVollgeschoss festgesetzt.

Ziel der Festsetzung der Bauweise im WA sind freistehende Einfamilienhduser als Einzel-
hauser. Das entspricht dem Charakter der vorhandenen Bebauung in Wehre. Um dies zu errei-
chen, werden nur Einzelhduser in offener Bauweise zugelassen. Bei einer Grundflache von
rd. 160 m2 (Flurstick 14 und 15 mit 817 m2, GRZ 0,2) ist ein recht grof3es Einzelhaus mog-
lich. In diesem Geb&ude kénnten mehrere kleine Miet- oder Eigentumswohnungen entstehen.
Das widerspricht den Zielen der Gemeinde. Eine gréRere Anzahl zusatzlicher Haushalte
wirde zu erheblichem zusétzlichen Verkehr fiihren. Deshalb wird die héchstzuléassige Zahl
der Wohnungen in Wohngebauden auf zwei begrenzt (89 Abs.1 Nr.6 BauGB). Das
ermoglicht Wohnhauser mit einer Einliegerwohnung.

Die Uberbaubaren Grundstticksflachen werden durch Baugrenzen im WA so festgesetzt, dass
die Bebauung von der StraRe mindestens 5 m Abstand halt.

3. offentliche StraRenverkehrsflache

Der im Plangebiet liegende Teil der Straenparzelle ,,Am Hagenberg“ wird als 6ffentliche
Strallenverkehrsflache festgesetzt. Die Stral3e ist bereits gewidmet und steht fur die Erschlie-
Rung der geplanten Wohnbebauung zur Verfligung.

4. private Grunflache ,Hausgarten”

Am Westrand des Plangebiets soll ein harmonischer Ubergang zu den dem Hillenteich mit
seinem Baumbestand entstehen. Deshalb wird hier eine private Griinflache festgesetzt. Im
stdlichen Teil im Bereich der bebauten Grundstiicke erhélt sie entsprechend der vorhandenen
Nutzung die Zweckbestimmung ,,Hausgarten®.

Dort wo die geplante Bebauung erfolgen soll, ist zum Ausgleich fur Beeintrdchtigungen fur
die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts eine Obstwiese anzulegen. Dies wird durch text-
liche Festsetzung abgesichert.
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Auf dem Flurstiick 10 wird der stidliche Teil des Grundstiicks mit seinem Baumbestand eben-

falls als privat Grinflache mit der Zweckbestimmung ,,Hausgarten festgesetzt. Die Griin-
flachen sollen erhalten bleiben.

Aulerdem wird fir die Birken an der Strale ,,Am Hagenberg“ eine Erhaltungsbindung fest-
gesetzt.

5. Flachentbersicht

Art der Nutzung Flache (m?)| Anteil (%)
Allgemeines Wohngebiet (WA) 3.399 57,4%
Offentliche Stral3enverkehrsflachen 954 16,1%
private Grinflache "Hausgarten, Obstwiese" 1.567 26,5%
Gesamtflache des Plangebiets 5.920 100,0%

Vgl. auch den Plan auf Seite 8!

N
0 50m
—

452 m?

Umring 5.920 m?

WA 663 m*

Hausgarl
390 m?

en

Flachenubersicht zum Bebauungsplan ,Am Hagenberg*
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IV. Abwagung: 6ffentliche Belange ohne Umweltbelange

1. ErschlieBung

Das Plangebiet wird durch die vorhandene StralRe ,,Am Hagenberg* erschlossen. Die Stralie
miindet im Stiden auf den Sudholzweg und im Westen auf die Kreisstrale K 85.

Innerhalb der Stralle ,,Am Hagenberg“ ist ein Schmutzwasserkanal verlegt. An diesen kann
die geplante Bebauung angeschlossen werden.

Der Landkreis hat im Beteiligungsverfahren darauf hingewiesen, dass fir die Oberflachen-
entwasserung eine Rickhaltung des Regenwassers vorzusehen. Dem Vorfluter soll nicht
mehr Wasser zugeleitet werden, als bei einem 15-minutigen Regenereignis mit einer Wieder-
kehrhéaufigkeit von n = 1 aus dem unbebauten Gebiet abgeleitet wurde. Entsprechend ist die
Riickhaltung zu dimensionieren. Alternativ kann die Ruckhaltung auch ber Versickerungs-
einrichtungen erfolgen, sofern die Untergrundverhéltnisse dies zulassen. Ein entsprechender
Nachweis ist im Baugenehmigungsverfahren zu fihren.

2. Wohnbedarf der Bevdlkerung

Durch den Bebauungsplan werden ein bis zwei Grundstiicke fur den Bau von Wohnh&usern
geschaffen. Geplant sind Einfamilienhduser als Einzelhduser. Damit leistet der Bebauungsplan
einen Kkleinen Beitrag zur Deckung des Eigenbedarfs Wohnbedarfs im Ortsteil Wehre der
Gemeinde Schladen.

3. Erhaltung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile

Der Bebauungsplan férdert die Erhaltung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile (8 1
Abs. 6 Nr. 4 BauGB). Er sichert Bestand und Entwicklung des Ortsteils Wehre. Das ist ein
wichtiges Ziel des Bebauungsplans. Durch den Bebauungsplan besteht die Mdglichkeit den
Eigenbedarf an Wohngrundstiicken im Ortsteil Wehre decken zu kénnen

Gemeinde Schladen, Begrindung zum Entwurf des Bebauungsplans ,Am Hagenberg*
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V. Umweltbericht (8§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB)

Der Umweltbericht ist ein gesonderter Teil der Begriindung. Im Umweltbericht werden die
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, die in der Umweltprifung ermittelt
wurden, beschrieben und gewertet. Inhalt und Gliederung des Umweltberichts ergeben sich
aus der Anlage zum BauGB.

A. Einleitung

1. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungs-
plans

Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt am Nordrand der Ortslage von
Wehre, norddstlich und nordwestlich der Gemeindestralle ,,Am Hagenberg. Das Plangebiet
umfasst eine Flache von insgesamt rd. 5.900 m2,

Ziel des Bebauungsplans ,,Am Hagenberg“ ist eine Wohnbebauung mit ein bis zwei frei-
stehenden Einfamilienhdusern. Die geplanten Wohngrundstiicke werden dazu als ,,Allgemei-
nes Wohngebiet* mit einer Grundflachenzahl von 0,2 festgesetzt.

Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans ergibt sich folgende Flachenbilanz (vgl.
Flachenlbersicht auf Seite 8):

»Allgemeines Wohngebiet” (WA) ....ooovieieeiecie e 3.399 m?2
davon

Bestand..........ccccvevieiiiee i 1.981 m?

MU .ttt et e ettt e e e e e e srre e e e e nnraee e 1.417 m?

offentliche StralRenverkehrsflache..........ocvvvviiiiiciiici e, 954 m2

davon

Stralle, Bestand..........coceeevveiiiii i 954 m?
private GrinflaChe..........ccoovviieii e 1.567 m?
GESAMLTIACNE. ... 5920 m?

Aufgrund des Bebauungsplans entstehen rd. 0,14 ha neue Baugrundstiicke. Bei den ubrigen,
bebauten Grundstiicken entstent durch den Bebauungsplan keine Beeintrachtigung der
Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds. Hier wird lediglich die vor-
handene, zulassige Nutzung planungsrechtlich abgesichert.

2. Darstellung der Ziele des Umweltschutzes

Im folgenden werden die Ziele des Umweltschutzes, die in einschldgigen Fachgesetzen und
Fachpléanen festgelegt sind, dargestellt, soweit sie flir den Bebauungsplan von Bedeutung sind,
und es wird dargestellt, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des
Bebauungsplans berlicksichtigt wurden.

a) Fachgesetze

Im Plangebiet entsteht eine schutzbedurftige Nutzung. Bezogen auf die auf das Plangebiet
einwirkenden Immissionen ist die DIN 18005 ,,Schallschutz im Stédtebau* fur die Abwéagung
von Bedeutung. Daneben kann das Bundes-Immissionsschutzgesetz und die Verordnungen
und Verwaltungsvorschriften dazu fur die Beurteilung des Verkehrslarms im Plangebiet
herangezogen werden.

Gemeinde Schladen, Begrindung zum Entwurf des Bebauungsplans ,Am Hagenberg*
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Fur die Auswirkungen des Vorhabens auf die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts und das
Landschaftsbild gilt die Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 1a Abs. 3
BauGB). Der erforderliche Ausgleich wird in Abschnitt VV.B.3 (S. 15) dargestellt.

b) Fachplane
Fachpléne, die bei der Aufstellung des Bebauungsplans zu berticksichtigen sind, gibt es nicht.

B. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

1. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands

Die Bestandsaufnahme umfasst die einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands
einschliellich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst
werden.

Die Flachen im Plangebiet sollen in Zukunft als Wohngrundstiicke genutzt werden. Aspekte
des derzeitigen Umweltzustands, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, sind

der Boden, der durch die baulichen Anlagen versiegelt wird,

das Oberflachenwasser, das nicht mehr flachig versickern kann,

die Pflanzen und Tiere, die ihren Lebensraum verlieren und,

die freie Landschaft, die verloren geht und durch Baugrundstlicke ersetzt wird.

Die Bedeutung dieser Schutzgiter fur die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts und das
Landschaftsbhild bestimmt die Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen.

Die derzeitige Situation im Plangebiet verdeutlicht das folgende Luftbild.

a4 N \ S = e 4 ¢
Luftbild vom Plangebiet (Stand: Mai 2006)
Quelle: Digitales Orthophoto des GLL

Das folgende Foto zeigt die Flache, die mit einem Einfamilienhaus bebaut werden soll. Stand-
ort und Blickrichtung ergeben sich aus dem roten Pfeil im Luftbild.
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a) Schutzguter ,Boden” und ,Wasser*

Der Boden im Plangebiet hat aufgrund der bisherigen Nutzung als Kleingérten nur allgemeine
Bedeutung fir die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts.

Oberirdische Gewasser gibt es im Plangebiet nicht. Westlich des Plangebiets liegen die
Hillenteiche.

b) Schutzgut ,Luft und Klima“

Die Flachen im Plangebiet haben keine besondere Bedeutung fir das Schutzgut ,,Luft und
Klima“. Es handelt sich nicht um Frischluftentstehungsgebiete (z.B. Waldgebiete), Bereiche
mit luftreinigender Wirkung oder Luftaustauschbahnen.

c) Schutzgut ,Pflanzen und Tiere*

Die Bedeutung des Plangebiets fur das Schutzgut ,,Pflanzen und Tiere* ergibt sich aus den
Biotopen, d. h. aus den durch bestimmte Pflanzen- und Tiergesellschaften gekennzeichneten
Lebensrdaumen im Plangebiet. Die Biotope entstehen durch die Faktoren Boden, Wasser, Luft
und Klima und durch die menschliche Nutzung.

Die tatsdchliche Nutzung des Plangebiets lasst sich im Luftbild auf Seite 11 gut erkennen.
Bei den Biotoptypen im Plangebiet handelt es sich im stidlichen Teil um einen durchgrinten
Siedlungsteil mit Hausgérten. Die fiur die geplante Bebauung vorgesehenen Freiflachen im
Plangebiet haben als Lebensraum fiir Pflanzen und Tiere nur geringe Bedeutung. Sie wurden
als Kleingarten bereits intensiv genutzt. Das Schutzgut ,,Pflanzen und Tiere* wird daher nicht
wesentlich beeintréchtigt.

Gemeinde Schladen, Begrindung zum Entwurf des Bebauungsplans ,Am Hagenberg*
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Artenschutz

Wenn schutzbedirftige Arten im Plangebiet vorkommen, missen die zum Artenschutz
erlassenen Verbote des § 42 BNatSchG beachtet werden.

In dem Schreiben des Landkreises Wolfenbuttel vom 17.05.2010 wird auf einen Bereich der
Amphibienwanderstrecke hingewiesen. Nach Kenntnis der Gemeinde verlauft dieser begin-
nend an der Sudseite des Sudholzes, quert in sudlicher Richtung die Gemeindeverbindungs-
stralRe, dann in westlicher Richtung des ,,Ahlerbaches“ bis zu den ndrdlich gelegenen Hillen-
teichen, die wiederum auRerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans liegen. Fir die
Zeit der Wanderung sind Malinahmen zum Schutz der Amphibien vorgenommen worden. Die
Amphibienwanderstrecke ist von der geplanten Bebauung nicht betroffen.

d) Schutzgut ,Landschaft und biologische Vielfalt*

Bei den Flachen im Plangebiet handelt es sich um ein Kleinsiedlungsgebiet mit Hausgérten,
deren naturraumtypische Vielfalt, Eigenart und Schénheit weitgehend beseitigt worden ist. Sie
haben daher fur das Schutzgut ,,Landschaft und biologische Vielfalt* nur geringe Bedeutung.

e) Schutzgut ,Kulturguter und sonstige Sachguter”
Kulturgdter und sonstige Sachguter sind im Plangebiet nicht vorhanden.

f) EU-Schutzgebiete

Erhaltungsziele oder der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der
Europdischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind von der
Planung nicht betroffen.

2. Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfihrung
der Planung

Im Folgenden wird beschrieben, welche Auswirkungen der geplanten Nutzung auf den
Umweltzustand im Plangebiet und seiner Umgebung zu erwarten sind. Mit dem Bebauungs-
plan werden auf einer enemaligen Kleingartenfldche ein bis zwei freistehende Einfamilien-
hauser ermoglicht.

a) Schutzgut ,Boden”

Gem. § 1a Abs. 1 soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden.
Dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Mal} zu begrenzen.

Sparsam bedeutet, dass vor allem naturhafter Boden flir Zwecke, die mit einer Versiegelung
verbunden sind, nur in dem Umfang in Anspruch genommen werden darf, wie es dem Wohl
der Allgemeinheit unter Abwégung aller 6ffentlichen und privaten Belangen gegen- und
untereinander entspricht. Im vorliegenden Fall steht fur die geplante Bebauung nur die Flache
zur Verfugung.

Schonend bedeutet, dass bei der erstmaligen unvermeidbaren Inanspruchnahme des noch
naturhaften Bodens nach Maglichkeiten zu suchen ist, die Versiegelung gering zu halten. Mit
der Festsetzung einer niedrigen GRZ von 0,2 im WA bleibt die Gemeinde Schladen unter der
Obergrenze der Baunutzungsverordnung fir Wohngebiete von 0,4 (8 17 Abs. 1 BauNVO).
Aullerdem wird durch die Regelungen des 8 19 Abs. 4 BauNVO sichergestellt, dass insgesamt
nur 45 9% der Baugrundsticke versiegelt werden koénnen. Die betroffene Flache ist max.
425 mz2 grof3.

Gemeinde Schladen, Begrindung zum Entwurf des Bebauungsplans ,Am Hagenberg*
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b) Schutzgut ,Wasser*

Im Plangebiet muss die Reinhaltung des Grundwassers und des Oberflachenwassers
gewahrleistet bleiben.

Zur Reinhaltung der Gewdasser muss das anfallende Schmutzwasser gereinigt werden. Das
wird durch den Anschluss des Plangebiets an die zentrale Schmutzwasserkanalisation gewahr-
leistet.

Zur Reinhaltung der Gewésser und des Grundwassers muss auRerdem gewaéhrleistet sein, dass
das Oberflachenwasser nicht verunreinigt wird. Bei der geplanten Wohnbebauung ist eine
Verunreinigung des Oberflachenwassers nicht zu erwarten.

Durch die Versiegelung der Flachen kann das Oberflachenwasser nicht mehr wie bisher ver-
sickern. Aufgrund der geringen zuldssigen Versiegelung wird das Schutzgut ,Wasser*
dadurch nur geringfligig beeintréchtigt.

Fur das Regenwasser ist eine Rlckhaltung vorzusehen. Dem Vorfluter soll nicht mehr Wasser
zu geleitet werden, als bei einem 15-min(tigen Regenereignis mit einer Wiederkehrhaufigkeit
von n=1 aus den nicht tberbauten Flachen. Alternativ kdnnen die anfallenden Oberflachen-
wasser versickert werden, wenn der Boden dies zul&sst.

Aufgrund des Abstandes zu den Hillenteichen am Westrand des Plangebiets und aufgrund des
geringen Mal3es der baulichen Nutzung ergeben sich keine Beeintrachtigungen flr die Teiche.
c) Schutzgut ,Luft und Klima*“

Im Interesse des Umweltschutzes missen schadliche Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen vermieden werden. Luftverunreinigungen sind Veranderungen der natirlichen
Zusammensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, RuB, Staub, Gase, Aerosole, Dampfe
oder Geruchsstoffe (8 3 Abs. 4 BImSchG). Bei der geplanten Bebauung ist nicht zu erwarten,
dass im Plangebiet erhebliche Luftverunreinigungen entstehen.

d) Schutzgut ,Pflanzen und Tiere"

Die geplante Wohnbebauung wird auf einer Flache mit einer relativ geringen Artenvielfalt
errichtet.

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen werden die zwei Birken am Ostrand des Plangebiets
mit einer Erhaltungsbindung festgesetzt.

Die Festsetzung der privaten Grundflachen mit der Zweckebestimmung ,,Hausgarten* dient
ebenfalls der Vermeidung von Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts.

Am Westrand des Plangebiets wird durch die Festsetzung der privaten Grinflache mit der
Zweckbestimmung ,,Obstwiese” ein Ausgleich fur die Beeintrédchtigungen, die durch die
geplante Bebauung entstehen. Sie dient als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen. Durch eine
textliche Festsetzung wird sichergestellt, dass je 60 m2 ein hochstammiger Obst- oder Wild-
obstbaum (Stammumfang 12/14 cm) gepflanzt wird.

Artenschutzrechtliche Vorschriften stehen dem Bebauungsplan nicht entgegen.

e) Schutzgut ,Landschaft und biologische Vielfalt"

Die dadurch hervorgerufenen Beeintrachtigungen eines bereits beeintrachtigten Landschafts-
bildbereichs werden als gering eingestuft.

Durch die vorhandene und geplante Eingriinung werden diese soweit wie moglich gemindert.

Gemeinde Schladen, Begrindung zum Entwurf des Bebauungsplans ,Am Hagenberg*
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f)  Schutzgut ,Kulturgiter und sonstige Sachgiter*

Es gibt in dem Plangebiet keine ,,Kulturglter und sonstige Sachguter” die beeintrachtigt
werden.

g) Schutzgut,Mensch®

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhaltnisse und die Belange des Umwelt-
schutzes erfordern die Vermeidung von schadlichen Umwelteinwirkungen durch Larm. Das
festgesetzte Wohngebiet (WA) beinhaltet schutzbedirftige Nutzungen, die vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Gerdusche bewahrt werden missen.

Emittierende Nutzungen mit Gewerbelarm gibt es im Plangebiet und seiner Umgebung nicht.

Verkehrslarm wird im Plangebiet nur durch die Stralle ,,Am Hagenberg“ verursacht. Auf-
grund der geringen Verkehrsbelastung sind schéadliche Umwelteinwirkungen nicht zu
erwarten. Eine Festsetzung von LarmschutzmaRnahmen ist nicht erforderlich.

h) Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes

Im Plangebiet fiihrt die Uberbauung von Boden zwangslaufig zu einem Verlust der Funktio-
nen dieser Boden, wozu auch die Speicherung von Niederschlagswasser zéhlt. Hierdurch
erhoht sich der Oberflachenwasserabfluss, wahrend die Versickerung unterbunden wird. Auf-
grund der bisherigen intensiven Bewirtschaftung der Bdden einerseits und der nur teilweisen
Versiegelung bei gleichzeitiger Aufwertung durch die geplanten Anpflanzungen sind die
Umweltfolgen der mdglichen Wechselwirkungen als gering zu beurteilen. Eine Verstarkung
der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstarkende Wechselwirkungen ist
im Plangebiet daher nicht zu erwarten.

3. Geplante MalBhahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

Durch die Inanspruchnahme der Kleingartenflache fiir eine Wohnbebauung entsteht eine
erhebliche Beeintrachtigung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts. Die Beeintrachtigung
ist ein Eingriff im Sinne von 8§ 14 BNatSchG, der ausgeglichen werden muss. Durch die Aus-
gleichsmalRnahmen wird das Gewicht der Beeintrachtigung so weit vermindert, dass die
gefdrderten Belange ein grofieres Gewicht haben, als die beeintrachtigten.

Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit Eingriffe bereits vor der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zulassig waren (8§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB). Das gilt bei diesem Bebauungsplan fiir
die bereits bebauten Grundstiicke beiderseits der Strale ,,Am Hagenberg* Ein Eingriff, fir den
Ausgleich geschaffen werden muss, entsteht daher nur fir die zusatzliche Nutzung, die im
Bereich der ehemaligen Kleingartenanlage ermdglicht wird.

Bei den folgenden Ausflihrungen orientiert sich die Gemeinde an der ,,Arbeitshilfe zur
Ermittlung von Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen in der Bauleitplanung® (Heraus-
geber: Niedersachsischer Stadtetag, Hannover, 7. neu Uberarb. Auflage 2006). Sie wird im
Folgenden kurz als ,,Arbeitshilfe* bezeichnet.

Den Flachen im Plangebiet wurden nach der ,,Arbeitshilfe* (Liste 1) folgende Wertfaktoren
zugeordnet (vgl. die folgende Tabelle):

Gemeinde Schladen, Begrindung zum Entwurf des Bebauungsplans ,Am Hagenberg*
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Gemeinde Schladen, Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung fir den
Bebauungsplan "Am Hagenberg"

tatsachliche Nutzung
Flachen-|Biotop- Biotopgrolse [Wert- [Flachen-
Nr. typen-Nr. |Biotopty m?2 faktor Jwert (WE)
Kleingartenanlage
1 12.7.2|(PKA) 1.015 1,0 1.015
2 12.6.4|Hausgarten (PHZ) 854 1,0 854
Gesamt 1.869 1.869

Um Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes
so weit wie mdglich zu vermeiden, werden Flachen Gberplant, die nur eine geringe Bedeutung
fur den Naturschutz haben: Der ehemalige Kleingarten und der Hausgarten haben nach der
»Arbeitshilfe” nur geringe Bedeutung fur den Naturschutz (Wertstufe 1). Zur Vermeidung von
Beeintrdchtigungen werden auRerdem die Birken am Ostrand des Plangebiets mit einer
Erhaltungsbindung festgesetzt.

Nach der Bewertung des Ausgangszustandes erfolgt auf der Grundlage der ,,Arbeitshilfe” die
Bewertung des geplanten Zustandes, der sich aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans
ergibt (vgl. die folgende Tabelle).

Gemeinde Schladen, Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung fir den Bebauungsplans
"Am Hagenberg"

geplante Nutzung
Flachen- |Biotop- BiotopgrofRe |Wert- |Flachen-
Nr. typen-Nr. |Biotoptyp m?2 faktor fwert (WE)
1|Baugrundstiick, GRZ 0,2, davon 1.417
13.3|Versiegelte Flache (X) 425 0,0 0
12.6|Hausgarten (PHZ) 992 1,0 992
3 2.15|Obstwiese (HO) 452 3,0 1.356
Summe 1.869 2.348

Erhebliche Beeintrachtigungen, fur die AusgleichsmalRnahmen erforderlich werden, entstehen
hauptsachlich beim Schutzgut ,,Boden®. Durch das geplante Gebdude wird bei der festge-
setzten GRZ eine Bodenversiegelung von ca. 420 m2 ermdglicht. Versiegelte Flachen haben
den Grundwert 0. Diese Verschlechterung gegeniiber dem bisherigen Zustand bedeutet eine
erhebliche Beeintrachtigung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts. Sie muss ausgeglichen
werden.

Am Westrand des Plangebiets wird daher zum Ausgleich eine rd. 450 m2 groRe Flache als
private Grinflache mit der Zweckbestimmung ,,Obstwiese* festgesetzt.

Aufgrund des Bebauungsplans ergibt sich ein Gesamtflachenwert von 2.348 Punkten. Die
Gesamtbilanz ergibt sich aus der Differenz der beiden Gesamtflachenwerte:

2.348 WE - 1.869 WE = +479 WE

Nach der rechnerischen Gesamtbilanz ergibt sich im Plangebiet ein geringfligiger Kompensa-
tionsuberschuss von 479 Punkten. Der Eingriff wird damit im Plangebiet ausgeglichen.

Gemeinde Schladen, Begrindung zum Entwurf des Bebauungsplans ,Am Hagenberg*
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4. Anderweitige Planungsmaéglichkeiten

Fur die geplante Wohnbebauung wurde die Standortwahl bei der 25. Anderung des Flachen-
nutzungsplans gepriift. Im Ergebnis erfolgte die Darstellung als ,,Wohnbauflache*.

C. Zusatzliche Angaben

1. Verwendete technische Verfahren bei der Umweltpriafung

Bei dieser Planung sind keine technischen Verfahren fir die Umweltpriifung angewandt
worden.

2. MaRnahmen zur Uberwachung

Aus der Sicht der Gemeinde hat die geplante Wohnbebauung keine erheblichen
Auswirkungen auf die Umwelt, fiir die eine Uberwachung erforderlich ist.

3. Zusammenfassung

Im Plangebiet soll eine geringfugige Erweiterung der Ortslage von Wehre erméglicht werden.
Die benétigten Flachen werden dafir als ,,Allgemeines Wohngebiet” (WA) festgesetzt.

Die Erweiterung erfolgt auf einer bisher als Kleingarten genutzten Flache. Als Ausgleichs-
mafRnahme ist die Herstellung einer Obstwiese am Westrand des Plangebiets geplant.

Zusammenfassend ergibt sich nach Durchfuhrung der geplanten Ausgleichsmalinahmen, die
im Bebauungsplan festgesetzt ist, keine erhebliche Beeintrachtigung der Leistungsfahigkeit
des Naturhaushalts.

VI. Auswirkungen des Bebauungsplans auf private Belange

Zu den von der Planung berlhrten privaten Belangen gehdren im Wesentlichen die aus dem

Grundeigentum resultierenden Interessen der Nutzungsberechtigten. Sie umfassen

e das Interesse an der Erhaltung eines vorhandenen Bestandes,

e das Interesse, dass Vorteile nicht geschmalert werden, die sich aus einer bestimmten
Wohn- oder Geschéftslage ergeben und

e das Interesse an erhohter Nutzbarkeit eines Grundstiicks.

Das Interesse an der Erhaltung eines vorhandenen Bestandes und das Interesse, dass Vorteile
nicht geschmaélert werden, die sich aus einer bestimmten Wohnlage ergeben, wird vom
Bebauungsplan nicht beeintrachtigt.

Das Interesse an erhohter Nutzbarkeit eines Grundstiicks wird durch den Bebauungsplan
gefdrdert. Die Freiflachen im Plangebiet werden zu Wohnbaugrundstiicken aufgewertet. Das
bedeutet flr die betroffenen Grundstiickseigentiimer einen Vermdgensgewinn.

Insgesamt fordert der Bebauungsplan die privaten Interessen der Grundstlickseigentimer,
denen die Freiflachen im Plangebiet gehéren.

Gemeinde Schladen, Begrindung zum Entwurf des Bebauungsplans ,Am Hagenberg*
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VII. Gewichtung des Abwagungsmaterials

Die zusammenfassende Gewichtung des Abwagungsmaterials ist die eigentliche Abwégung,
mit der ein Ausgleich zwischen harmonisierenden und gegenldufigen Belangen hergestellt
wird. Die Gemeinde hat hier zwar eine erhebliche Gestaltungsfreiheit. Diese Gestaltungs-
freiheit hat aber Grenzen. Das Gebot gerechter Abwégung wird verletzt, wenn der Ausgleich
zwischen den von der Planung beriihrten Belangen in einer Weise vorgenommen wird, die zur
objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange aulRer Verhéltnis steht.

Der Bebauungsplan gewahrleistet eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung. Er wird mit
der 25. Anderung aus dem Flachennutzungsplan entwickelt und fligt sich damit in die
Gesamtentwicklung der Samtgemeinde Schladen ein.

Eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung wird durch
detaillierte Regelungen der privaten Grundsticksnutzung und durch die Schaffung offent-
licher Flachen gewahrleistet. Durch die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung mit dem
Baugebietstyp ,,Allgemeines Wohngebiet“ (WA) der BauNVO, durch die Begrenzung des
MaRes der baulichen Nutzung und durch die Regelung der tiberbaubaren Grundstticksflachen
wird die private Nutzung eingegrenzt. Fir die ErschlieBung des Baugebietes werden 6ffent-
liche Flachen festgesetzt.

Die Umweltbelange werden durch die Inanspruchnahme des Freiraumes fir eine bauliche
Nutzung notwendigerweise beeintrachtigt. Schadliche Umwelteinwirkungen entstehen durch
die Nutzungen im Plangebiet zwar nicht. Die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts wird aber
durch die geplante Bebauung beeintrachtigt. Durch die Vorkehrungen zur Vermeidung von
Beeintréachtigungen und durch Ausgleichsmalinahmen wird eine erhebliche Beeintrachtigung
vermieden.

Die Wohnbedurfnisse der Beviolkerung stehen bei dem Bebauungsplan im Vordergrund.
Der Bebauungsplan ermdglicht ein bis zwei neue Baugrundstiicke.

Der Bebauungsplan fordert die Erhaltung und Fortentwicklung des Ortsteils Wehre. Eine
geordnete ErschlieBung des Plangebiets ist gewahrleistet. Die davon berihrten Belange
werden beachtet.

Die erkennbar betroffenen privaten Belange werden geférdert.

Gemeinde Schladen, Begrindung zum Entwurf des Bebauungsplans ,Am Hagenberg*
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Verfahrensvermerke

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplans der Samtgemeinde Schladen (Wehre) ,,Am Hagenberg* mit
Begrindung wurde ausgearbeitet von Diplom-Ingenieur HOLGER WERKMEISTER, Biiro
fiir Bauleitplanung, Langenstein.

Langenstein, im Mai 2010

Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schladen hat in seiner Sitzung am
dem Entwurf des Bebauungsplans ,,Am Hagenberg“ und der
Begrindung dazu zugestimmt und die Offentliche Auslegung gemaR 8§ 3 Abs.2 BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am ortsiiblich bekannt
gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begriindung dazu haben von
bis einschliellich gem. § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich ausgelegen.

Schladen, den Der Gemeindedirektor

Gemeinde Schladen, Begrindung zum Entwurf des Bebauungsplans ,Am Hagenberg*



	Allgemeines
	1. Allgemeine Ziele und Zwecke
	2. Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs
	3. Anpassung an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB)
	4. Interkommunales Abstimmungsgebot (§ 2 Abs. 2 BauGB)
	5. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan (§ 8 Abs. 2 BauGB)

	II. Rahmenbedingungen für den Bebauungsplan
	1. Größe des Geltungsbereichs, Eigentumsstruktur
	2. Topographie
	3. Baulich genutzte Flächen, Freiflächen, Zustand von Natur und Landschaft

	III. Begründung der Festsetzungen
	1. Art der baulichen Nutzung
	2. Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche
	3. öffentliche Straßenverkehrsfläche
	4. private Grünfläche „Hausgarten“ 
	5. Flächenübersicht

	IV. Abwägung: öffentliche Belange ohne Umweltbelange
	1. Erschließung
	2. Wohnbedarf der Bevölkerung
	3. Erhaltung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile

	V. Umweltbericht (§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB)
	A. Einleitung
	1. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans
	2. Darstellung der Ziele des Umweltschutzes
	a) Fachgesetze
	b) Fachpläne


	B. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
	1. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands
	a) Schutzgüter „Boden“ und „Wasser“
	b) Schutzgut „Luft und Klima“
	c) Schutzgut „Pflanzen und Tiere“
	d) Schutzgut „Landschaft und biologische Vielfalt“
	e) Schutzgut „Kulturgüter und sonstige Sachgüter“
	f) EU-Schutzgebiete

	2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung
	a) Schutzgut „Boden“
	b) Schutzgut „Wasser“
	c) Schutzgut „Luft und Klima“
	d) Schutzgut „Pflanzen und Tiere“
	e) Schutzgut „Landschaft und biologische Vielfalt“
	f) Schutzgut „Kulturgüter und sonstige Sachgüter“
	g) Schutzgut „Mensch“
	h) Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes

	3. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
	4. Anderweitige Planungsmöglichkeiten

	C. Zusätzliche Angaben
	1. Verwendete technische Verfahren bei der Umweltprüfung
	2. Maßnahmen zur Überwachung
	3. Zusammenfassung


	VI. Auswirkungen des Bebauungsplans auf private Belange
	VII. Gewichtung des Abwägungsmaterials 
	Verfahrensvermerke

